
Deutscher Bundestag 
 
 
 

 WD 3 - 3000 - 126/23 

Wissenschaftliche Dienste 

© 2023 Deutscher Bundestag 

Dokumententyp: Sachstand 

Titel: Bundesverfassungsgericht 
Untertitel: Zuständigkeiten, Verfassungsbeschwerde und deren 
Annahme zur  
Entscheidung 

Bundesverfassungsgericht 
Zuständigkeiten, Verfassungsbeschwerde und deren Annahme zur  
Entscheidung 

 

Sachstand 

Wissenschaftliche Dienste 



 

 
 

 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages 
bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines sei-
ner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasse-
rinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeit-
punkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abge-
ordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, ge-
schützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder 
Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fach-
bereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 3 - 3000 - 126/23 

Seite 2 

Disclaimer: Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen 
Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundes-
tages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwor-
tung der Verfasserinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben 
nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit 
für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unter-
liegende, geschützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte 
Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle 
zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 

 
Bundesverfassungsgericht 
Zuständigkeiten, Verfassungsbeschwerde und deren Annahme zur Entscheidung 

Aktenzeichen: WD 3 - 3000 - 126/23 
Abschluss der Arbeit: 14. November 2023 
Fachbereich: WD 3: Verfassung und Verwaltung 

 

  



 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 3 - 3000 - 126/23 

Seite 3 

1. Zuständigkeiten des Bundesverfassungsgerichts 

Die Zuständigkeiten des Bundesverfassungsgerichts sind im Grundgesetz1 sowie in den 
auf Art. 93 Abs. 3 GG gestützten einfachrechtlichen Spezialzuweisungen abschließend geregelt. 
§ 13 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes (BVerfGG)2 fasst die wesentlichen Verfahren zusam-
men: 

  „Das Bundesverfassungsgericht entscheidet  

  1. über die Verwirkung von Grundrechten (…), 

  2. über die Verfassungswidrigkeit von Parteien (…), 

  2a. über den Ausschluss von Parteien von staatlicher Finanzierung (…), 

  3. über Beschwerden gegen Entscheidungen des Bundestages, die die Gültigkeit einer Wahl 
oder den Erwerb oder Verlust der Mitgliedschaft eines Abgeordneten beim Bundestag betref-
fen (…), 

  3a. über Beschwerden von Vereinigungen gegen ihre Nichtanerkennung als Partei für die 
Wahl zum Bundestag (…), 

  4. über Anklagen des Bundestages oder des Bundesrates gegen den Bundespräsidenten (…), 

  5. über die Auslegung des Grundgesetzes aus Anlass von Streitigkeiten über den Umfang der 
Rechte und Pflichten eines obersten Bundesorgans oder anderer Beteiligter, die durch das 
Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung eines obersten Bundesorgans mit eigenen Rechten 
ausgestattet sind (…), 

  6. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche oder sachliche Verein-
barkeit von Bundesrecht oder Landesrecht mit dem Grundgesetz oder die Vereinbarkeit von 
Landesrecht mit sonstigem Bundesrecht auf Antrag der Bundesregierung, einer Landesregie-
rung oder eines Viertels der Mitglieder des Bundestages (…), 

  6a. bei Meinungsverschiedenheiten, ob ein Gesetz den Voraussetzungen des Artikels 72 Abs. 
2 des Grundgesetzes entspricht, auf Antrag des Bundesrates, einer Landesregierung oder der 
Volksvertretung eines Landes (…), 

  6b. darüber, ob im Falle des Artikels 72 Abs. 4 die Erforderlichkeit für eine bundesgesetzliche 
Regelung nach Artikel 72 Abs. 2 nicht mehr besteht oder Bundesrecht in den Fällen des 

 

1 Grundgesetz auf Englisch: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/index.html.   

2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz auf Englisch: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bverfgg/in-
dex.html.    

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=GG&a=93
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=GG&a=93&x=3
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bverfgg/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bverfgg/index.html
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Artikels 125a Abs. 2 Satz 1 nicht mehr erlassen werden könnte, auf Antrag des Bundesrates, 
einer Landesregierung oder der Volksvertretung eines Landes (…), 

  7. bei Meinungsverschiedenheiten über Rechte und Pflichten des Bundes und der Länder, 
insbesondere bei der Ausführung von Bundesrecht durch die Länder und bei der Ausübung 
der Bundesaufsicht (…), 

  8. in anderen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten zwischen dem Bund und den Ländern, 
zwischen verschiedenen Ländern oder innerhalb eines Landes, soweit nicht ein anderer 
Rechtsweg gegeben ist (…), 

  8a. über Verfassungsbeschwerden (…), 

  9. über Richteranklagen gegen Bundesrichter und Landesrichter (…), 

  10. über Verfassungsstreitigkeiten innerhalb eines Landes, wenn diese Entscheidung durch 
Landesgesetz dem Bundesverfassungsgericht zugewiesen ist (…), 

  11. über die Vereinbarkeit eines Bundesgesetzes oder eines Landesgesetzes mit dem Grundge-
setz oder die Vereinbarkeit eines Landesgesetzes oder sonstigen Landesrechts mit einem Bun-
desgesetz auf Antrag eines Gerichts (…), 

  11a. über die Vereinbarkeit eines Beschlusses des Deutschen Bundestages zur Einsetzung ei-
nes Untersuchungsausschusses mit dem Grundgesetz auf Vorlage nach § 36 Abs. 2 des Unter-
suchungsausschussgesetzes, 

  12. bei Zweifeln darüber, ob eine Regel des Völkerrechts Bestandteil des Bundesrechts ist und 
ob sie unmittelbar Rechte und Pflichten für den einzelnen erzeugt, auf Antrag des Gerichts 
(…), 

  13. wenn das Verfassungsgericht eines Landes bei der Auslegung des Grundgesetzes von ei-
ner Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts oder des Verfassungsgerichts eines anderen 
Landes abweichen will, auf Antrag dieses Verfassungsgerichts (…), 

  14. bei Meinungsverschiedenheiten über das Fortgelten von Recht als Bundesrecht (…), 

  15. in den ihm sonst durch Bundesgesetz zugewiesenen Fällen (…).“ 

Daneben treten als weitere Verfahren aufgrund einfachrechtlicher Spezialzuweisungen: 

– Versetzung eines Richters des Bundesverfassungsgerichts in den Ruhestand oder dessen 
Entlassung, 

– Verbot von Ersatzorganisationen verbotener Parteien, 

– Vorlagen seitens des Bundesverwaltungsgerichts oder des Bundessozialgerichts, wenn 
diese einen Bund-Länder-Streit oder einen Länder-Länder-Streit für verfassungsrechtlich 
halten, 
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– Beschwerden gegen die Entscheidung des Deutschen Bundestags zur Prüfung der Wahlen 
zum Europäischen Parlament, 

– Rechtsschutz im Zusammenhang mit Volksbegehren und Volksentscheiden bei einer Neu-
gliederung des Bundesgebiets, 

– Entschädigung und Wiedergutmachung bei unangemessener Dauer eines Verfahrens vor 
dem Bundesverfassungsgericht. 

2. Individuelle Verfassungsbeschwerden – Zulässigkeitsvoraussetzungen 

Einzelpersonen können Verfassungsbeschwerde einlegen. „Jedermann“ kann mit der Behaup-
tung, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte oder grundrechtsgleichen Rechte 
verletzt zu sein, die Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. 

Die Prüfung einer Verfassungsbeschwerde unterteilt sich in die Prüfung der Zulässigkeit und der 
Begründetheit. Insbesondere die Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Beschwerde schränken 
die Zahl der Entscheidungen erheblich ein. Die Beschwerdefähigkeit („jedermann“) und ein 
tauglicher Beschwerdegegenstand (Akt öffentlicher Gewalt, also der Exekutive, Judikative oder 
Legislative) sind erforderlich. Mit der Beschwerdebefugnis muss der Beschwerdeführer geltend 
machen, dass er selbst, gegenwärtig und unmittelbar durch den Akt öffentlicher Gewalt betroffen 
sei. Auf diesem Wege sollen Popularklagen vermieden werden. Zudem bedarf es eines allgemei-
nen Rechtsschutzbedürfnisses, also der Beschwerdeführer darf das Ziel des Verfahrens nicht auf 
anderem Wege leichter erreichen. Zudem müssen Vorgaben für Form und Frist eingehalten wer-
den. 

Eine Einschränkung der Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht erfolgt zudem über das 
Erfordernis der Rechtswegerschöpfung und den Grundsatz der Subsidiarität der Verfassungsbe-
schwerde. Ist gegen die in Rede stehende Verletzung der Rechtsweg zulässig, so kann die Verfas-
sungsbeschwerde erst nach Erschöpfung des Rechtswegs erhoben werden. Das Bundesverfas-
sungsgericht kann jedoch über eine vor Erschöpfung des Rechtswegs eingelegte Verfassungsbe-
schwerde sofort entscheiden, wenn sie von allgemeiner Bedeutung ist oder wenn dem Beschwer-
deführer ein schwerer und unabwendbarer Nachteil entstünde, falls er zunächst auf den Rechts-
weg verwiesen würde. Nach dem Grundsatz der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde ist 
auch in den Fällen, in denen ein fachgerichtlicher Rechtsweg nicht unmittelbar eröffnet ist, zum 
Beispiel bei der Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit formeller Gesetze, eine Entscheidung 
durch die sachnäheren Fachgerichte primär einzuholen. Den Fachgerichten obliegt dann auch 
mittelbar die Kontrolle der Einhaltung der Verfassung einschließlich eventueller Vorlagen an das 
Bundesverfassungsgericht. 

3. Annahme der Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung 

Das Bundesverfassungsgericht ist durch eine Vielzahl von Verfassungsbeschwerden, die im Er-
gebnis erfolglos sind oder keine grundrechtliche Bedeutung haben, überlastet. Ein Instrument, 
um die Überlastung des Bundesverfassungsgerichtes durch Individualbeschwerden zu vermei-
den, ist die Annahmebedürftigkeit der Verfassungsbeschwerde. Das Annahmeverfahren ermög-
licht dem Bundesverfassungsgericht, sich auf subjektiv oder objektiv wichtige Verfahren zu 
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fokussieren. Nach § 93a Abs. 1 BVerfGG bedarf die Verfassungsbeschwerde der Annahme zur 
Entscheidung. Nach Absatz 2 ist sie zur Entscheidung anzunehmen,  

  a) soweit ihr grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung zukommt, 

  b) wenn es zur Durchsetzung der Grundrechte oder grundrechtsgleichen Rechte angezeigt ist 
oder dem Beschwerdeführer durch die Versagung der Entscheidung zur Sache ein besonders 
schwerer Nachteil entsteht. 

Die Beurteilung, ob diese Voraussetzungen vorliegen, obliegt der Entscheidung durch das Bun-
desverfassungsgericht. Die Norm räumt dem Gericht jedoch kein freies Ermessen in Hinblick auf 
die Annahme zur Entscheidung ein. Liegen die genannten Voraussetzungen vor, hat das Gericht 
die Verfassungsbeschwerde anzunehmen (gebundene Entscheidung). Erfolgt die Annahme durch 
eine Kammer (bestehend aus drei Richtern), bedarf dies eines einstimmigen Beschlusses. Wenn 
der Senat über die Annahme der Verfassungsbeschwerde entscheidet, müssen mindestens drei 
Richter zustimmen. 

4. Weitere Mittel zum Schutz des Bundesverfassungsgerichts vor Überlastung 

Das Gericht kann ferner unzulässige oder offensichtlich unbegründete Anträge im Rahmen der 
sog. A-Limine-Abweisung gem. § 24 Satz 1 BVerfGG durch einstimmigen Beschluss des Gerichts 
verwerfen. Der Beschluss bedarf keiner weiteren Begründung, wenn der Antragsteller vorher auf 
die Bedenken gegen die Zulässigkeit oder Begründetheit seines Antrags hingewiesen worden ist. 
Die A-Limine-Abweisung ist bei Verfassungsbeschwerden genauso wie in anderen Verfahren vor 
dem Bundesverfassungsgericht möglich. 

Zudem hat das Bundesverfassungsgericht im Rahmen von Verfassungsbeschwerden und bei der 
Wahlprüfung die Möglichkeit der Erhebung einer Missbrauchsgebühr. Grundsätzlich sind die 
Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht kostenfrei. Das Gericht kann jedoch eine Gebühr 
von bis zu 2.600 Euro erheben, wenn die Verfahren missbräuchlich eingeleitet werden, § 34 
Abs. 2 BVerfGG. Ein Missbrauch wird angenommen, wenn die Verfassungsbeschwerde offen-
sichtlich unzulässig bzw. unbegründet ist. Die Verfassungsbeschwerde muss also vollkommen 
aussichtslos sein.  

*** 
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